
gebundenhei des ens: In natürlich- der Handhabung C Begriffs des
cschicksalshafte Notwendigkeit direkt ewolN\lten darbietet (61—126),. gehö-
D verständliche Sprache, die gute deen- Zu den gelungensten Partien

es.geschichtliche Darstellung, das aus!  ene
Urteil und das esp' die der Begründung seiner eigenen These
Fragestellung empfehlen das Buch jedem zeigt 61! edoch weniger Er
eologis: interessjierten Laien. ist eın begnügt sich einer gumentation
rfrischendes Bud  Q über Gnade den, auctoritate, indem er auf drei „Klassiker der
der ese Botschaft heute vermitteln hat, Moraltheologie” hinweist, ET einem
aber auch l jenen, der N deren Sinne glaubt deuten zZUu können. Um den

ZzwWEe! beginnt, weil schwer @€1| Franziskanern Zu schweigen ona-
fällt, na N  >  N verstehen und zZzu  ı erfahren ventura kann ohnehin chwerlich als Ge-
als „geschenkte Freiheit”. smann v  ‚S Anspruch g  m werden,
Linz Wimmer sich moraltheologischen Fragen MNUur

spärlich geäußert hat), Sü kann mich g-
ORALIHEOLOGIE des Eindrucks erwehren, den hei-

ligen Thomas V, weitgehen mißfverstan-
CHOLZ Wege, Umwege und AÄAus- den hat. el denke ich weniger an die
WEZE der Moraltheologie., ] ädover Für unberechtigterweise (auch ns' 1 Schrift-
egn  ete usna  en. Don-Bosco-
Verlag, München 1976. Snolin DM 24.80. utonomiıe des ittlichen, sondern die

tum) zugeschriebene Auffassung vVon der

Die in der stTiichen Tradition celbst- mangelnde Unterscheidung zwischen dem,
verständlich gehaltene absolute Geltung sitt- Wäas der Scholastiker über affirmative und
- Normen ist ceit gen en mehr über prohibitive Normen ausführt. Was
und mehr auch Vorn fachtheologischer Seite Stütze seiner Ansicht - Thomas ent-
in rage gestellt worden. Man denk+t hier nimmt, bezieht sich auf Af-

SOKX-. rdischen Pflichtenkreis, An jene firmative. Hier esteht echt: G1e gelten
Normen, die das Verhältnis des enschen -  en SCMIDET, sondern dann und ur
den nichtreligiösen Werten regeln (Welt- dem Ausmaß, wie die Umstände des Ein-
ethos, ZUdT Unterschied Heilsethos). elfalles eS5 erfordern, nd Thomas In
diesem Gebiet sind weniger firmati- bezug auf die rohibitive eindeutig erklärt
ven Gebote (was muß tun Verwirk- pra negativa valent SCmLDET PTITo
lichung des Guten?), die Schwierigkeiten be- semper! Denn „die sündhaften Akte 3 in
reiten, sondern d Verbote oder Prohibitive ci|  Q und können auf keinerlei Weise
(du SO deren Änspruch auf aus- gut vollzogen werden, weder 2 irgendeiner
nahmslose Beachtung auch Notsituatio- noch G irgendeinem Ort“ (5 11 1i

33, 2) „Auf sittlichem Gebiet wird dem Men-1 nicht genügend begründet schen durch das Prohibitiv ıine renze Ö  d)scheint. In ese Diskussion greift eın,
setzt, über nicht cschreiten co11% (1I1ohne selbstverständlich einer Relativierung

des Sittlichen das Wort reden zZu wollen. 79, 2) würde 7  Q wohl kaum auf Tho-
Die heute Ööfters anzutreffende, B-  x DIo- 11a berufen haben, wenn die profunden
lemlose Unterscheidung Z7WIS  s  chen deonto- Ausführungen vVon Meier, Das CCa-
ogischer und teleologischer Moraibegrün- {  il  d34  n mortale toto ECNeTE S egensburg
dung übernimmt er nicht: er glaubt vielm 1  2 der den Aquinaten eingehend berück-
mı€ dem Begriffspaar Natur- undAbwägungs- sichtigt, Rate; hätte. Zur Thomas-
prohibitive weiterzukommen. Erstere gelten deutung des VE waäare noch manches Sagen,

Sinne der moralitas intrinseca bsolut, S hier keine Gelegenhe: esteht. Wen
en:! letztere die Anwendung der Wert- aber seine Hauptstütze nicht ist,
vorzugsregel zulassen. Die eNz des VE müßte das ädoyer für begründete AÄAus-
geht erweltlichen erel nahmen“ bedeutend beweiskräftiger gestal-
aturprohibitive in Abwägungsprohibitive werden.
umzuwandeln. hä]  p sich dazu ummn 0 n Nichtsdestoweniger stellt das Buch einenfür berechtigt, als in der Geschichte der Mo-
ra  eologie U Versuche festzustellen für Moralwissenschaft ebenso

dankenswerten Beitrag ZUT Diskussion einer

sind, die Unerbittlichkeit der Na  rohibi- wichtigen wIie schwierigen Frage dar.
tive (zum mindesten besonders gelager- Taz Richard ruchten Fällen) durch die restriktive Auslegung
der Verbote, durch die Anbringung Zewlsser REI  NKEI] JOSEPH, Christliche Ehe 17 Wan-Unterscheidungen abzumildern. Vor al-

del der eit. Studien es: kath.lem v  W  Jar das des 5  e indirekt Ge-
wollten, das früheren Zeiten bis I_ Ge- Moraltheologie, Pustet, Regens-
genwart uswege bereitstellte, 11 Im burg ©  rt. DM 46 .—.
Interesse hoher Werte trotz des beim direk- Wie mit echt vermerkt, en die Ehe-
ten H ea  enden Verbotes lehre und die Ehepastoral der kath G-
Handlungsfreiheit offen e assen. D iın eit wichtige Impulse erhal-
scharfsinnigen en Bemerkungen, gewisse Einseitigkeiten VETrTgaNgENET

gebundenheit des Menschen in natürlich­
schicksalshafte Notwendigkeit. 
Die verständliche Sprache, die gute ideen­
geschichtliche Darstellung, das ausgewogene 
Urteil und das Gespür für die aktuelle 
Fragestellung empfehlen das Buch jedem 
theologisch interessierten Laien. Es ist ein 
erfrischendes Buch über die Gnade für den, 
der diese Botschaft heute zu vermitteln hat, 
aber auch für jenen, der an deren Aktualität 
zu zweifeln beginnt, weil es ihm schwer 
fällt, Gnade zu verstehen und zu erfahren 
als „geschenkte Freiheit". 
Linz Walter Wimmer 

MORALTHEOLOGIE 
SCHOU FRANZ, Wege, Umwege und Aus­
wege der Moraltheologie. Ein Plädoyer für 
begründete Ausnahmen. (174.) Don-Bosco­
Verlag, München 1976. Snolin DM 24.80. 
Die in der christlichen Tradition für selbst­
verständlich gehaltene absolute Geltung sitt­
licher Normen ist seit einigen Jahren mehr 
und mehr auch von fachtheologischer Seite 
in Frage gestellt worden. Man denkt hier an 
den sog. irdischen Pflichtenkreis, an jene 
Normen, die das Verhältnis des Menschen zu 
den nichtreligiösen Werten regeln (Welt­
ethos, zum Unterschied vom Heilsethos). Auf 
diesem Gebiet sind es weniger die affirmati­
ven Gebote (was muß im tun zur Verwirk­
lichung des Guten?), die Schwierigkeiten be­
reiten, sondern die Verbote oder Prohibitive 
(du sollst nicht!), deren Anspruch auf aus­
nahmslose Beachtung - auch in Notsituatio­
nen - nicht als genügend begründet er­
scheint. In diese Diskussion greift Sch. ein, 
ohne selbstverständlich einer Relativierung 
des Sittlichen das Wort reden zu wollen. 
Die heute öfters anzutreffende, nicht pro­
blemlose Unterscheidung zwischen deonto­
logischer und teleologischer Moralbegrün­
dung übernimmt er nicht; er glaubt vielmehr, 
mit dem Begriffspaar Natur- und Abwägungs­
prohibitive weiterzukommen. Erstere gelten 
im Sinne der moralitas intrinseca absolut, 
während letztere die Anwendung der Wert­
vorzugsregel zulassen. Die Tendenz des Vf. 
geht dahin, im innerweltlichen Bereich die 
Naturprohibitive in Abwägungsprohibitive 
umzuwandeln. Sch. hält sich dazu um so mehr 
für beredttigt, als in der Geschichte der Mo­
raltheologie genug Versuche festzustellen 
sind, die Unerbittlichkeit der Naturprohibi­
tive (zum mindesten in besonders gelager­
ten Fällen) durch die restriktive Auslegung 
der Verbote, durdt die Anbringung gewisser 
Unterscheidungen usw. abzumildern. Vor al­
lem war es das Modell des nur indirekt Ge­
wollten, das in &üheren Zeiten bis zur Ge­
genwart die Auswege bereitstellte, um im 
Interesse hoher Werte trotz des beim direk­
ten Handeln zu beachtenden Verbotes die 
Handlungsfreiheit offen zu lassen. Die 
scharfsinnigen kritischen Bemerkungen, die 

Sdt. an der Handhabung des Begriffs des 
indirekt Gewollten darbietet (61-126),. gehö­
ren zu den gelungensten Partien seines 
Buches. 
In der Begründung seiner eigenen These 
zeigt sidt Sch. jedodt weniger glücklich. Er 
begnügt sich mit einer Argumentation ex 
auctoritate, indem er auf drei „Klassiker der 
Moraltheologie" hinweist, die er in seinem 
Sinne glaubt deuten zu können. Um von den 
beiden Franziskanern zu schweigen (Bona­
ventura kann ohnehin schwerlich als Ge­
währsmann in Anspruch genommen werden, 
da er sich zu moraltheologischen Fragen nur 
spärlich geäußert hat), so kann ich mich nicht 
des Eindrucks erwehren, daß Sdt. den hei­
ligen Thomas v. A. weitgehend mißverstan­
den hat. Dabei denke ich weniger an die ihm 
unberechtigterweise (auch sonst im Schrift­
tum) zugesdtriebene Auffassung von der 
Autonomie des Sittlichen, sondern an die 
mangelnde Unterscheidung zwischen dem, 
was der Sdtolastiker über affirmative und 
über prohibitive Normen ausführt. Was Sch. 
zur Stütze seiner Ansicht aus Thomas ent­
nimmt, bezieht sich in Wirklichkeit auf Af­
firmative. Hier besteht zu Redtt: sie gelten 
nicht pro semper, sondern nur dann und nur 
in dem Ausmaß, wie die Umstände des Ein­
zelfalles es erfordern, während Thomas in 
bezug auf die Prohibitive eindeutig erklärt: 
praecepta negativa valent semper et pro 
semperl Denn „die sündhaften Akte sind in 
sich schlecht und können auf keinerlei Weise 
gut vollzogen werden, weder zu irgendeiner 
Zeit noch an irgendeinem Ore' (S. th. II II 
33, 2). ,,Auf sittlichem Gebiet wird dem Men­
schen durch das Prohibitiv eine Grenze ge­
setzt, über die er nicht schreiten soll" (II II 
79, 2). Sch. würde sich wohl kaum auf Tho­
mas berufen haben, wenn er die profunden 
Ausführungen von A. M. Meier, Das pecca­
tum mortale ex toto genere suo (Regensburg 
1966), der den Aquinaten eingehend berück­
sichtigt, zu Rate gezogen hätte. Zur Thomas­
deutung des Vf. wäre nodt mandtes zu sagen, 
wozu hier keine Gelegenheit besteht. Wenn 
aber seine Hauptstütze nicht tragfähig ist, 
müßte das „Plädoyer für begründete Aus­
nahmen" bedeutend beweiskräftiger gestal­
tet werden. 
Nichtsdestoweniger stellt das Buch einen 
dankenswerten Beitrag zur Diskussion einer 
für die christliche Moralwissenschaft ebenso 
wichtigen wie schwierigen Frage dar. 
Graz Richard Bruch 

RENKER JOSEPH, Christliche Ehe im Wan­
del der Zeit. (Studien z. Geschichte d. kath. 
Moraltheologie, Bd. 23) (244.) Pustet, Regens­
burg 1977 Kart. DM 46.-. 
Wie R. mit Recht vermerkt, haben die Ehe­
lehre und die Ehepastoral der ka th. Kirche 
in unserer Zeit wichtige neue Impulse erhal­
ten; gewisse Einseitigkeiten vergangener 
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ahrzehnte sejen aufgegeben worden, Vergesetzlichung statische Sicht der Ehe
starrte Meinungen ejen  + Bewegung g- neuer Geltung ebra (238)
kommen. Da selbst wilt I!\"'. einer moral- Heute Wird wohl kaum einen oral-
eschichtlichen Untersuchung ınen Einblick theologen geben, der nicht über die usSsagen

des IL, Vatikanums über christliche £Eheiner veErgangeNeEnN, unsere
edoch e0. bedeutsamen Epoche froh waäare.  y egrei ist auch C  lie Freude

ben el interessiert besonders die des Erforschers der Moralges  chte, wEeIn €  OTr

rage, „ob den moraltheologischen An- bei früheren Moraltheologen ea| An-
catzen  - ine ontinuierliche hren!  ung ätz! chtung auf die Ehelehre des Kon-
zugrunde iegt oder ob Eeiun Umwege und zils ntdeckt, und seine Enttäuschung, [}
Blockierungen die Entwicklung verzögert er feststellen muß, daß ese Ansätze sich
hatten Vorwort) Der Hg. der en Jange eit nicht voll auswirken konnten.
es: der Mora!  eologie, Dennoch esteht die efahr, d  A  lafß der Rück-
del, findet überraschend, wie stark bereits lickende die Theologen VeErgansenNer Zei  iten

19. der personal-dynami sehr unt dem Gesichtswinkel heutiger
ter der Ehe und das Verständnis der Ehe als Erkenntnisse beurteilt und damit ihnen und
ebes- und Lebensgemeinschaf: VO:  3 Mannn den Möglichkeiten son  S ihrer eschichtlichen
und Frau Oowie die Gleichwertigkeit der Gat- Lage nicht gerecht wWi:  S hat Zwel-

fellos seine Untersuchung gründli durchge-herausgestellt werde.
führt. Dennoch kann I! nach etlichen

bietet zunächst eine zeitgeschichtliche und Einzelheiten efragen
biographische Orientierung, da:  TIn  .3 auch kurze Ist nicht eine Akzentverschiebung, W
Charakteristiken der behandelten uto- der vom Catechismus Romanus (1L, 8, 13)

(unter ihnen eutende Leute wie eführte dritte „Ehegrund” „ad vitanda libi-
aıller und Hirscher) und komplizierte gr_ dinis peccata” mit AAn der Ehe eın Mittel ZU

Darstellungen ihrer Beziehungen ZU- Vermeidung der Wollust zZzu en wieder-
einander. ana: ertforscht Cer, wWas d  1ese gegeben WITF!  d Ist richtig, nach
utoren über ezwecke, über Ehe als Ge- Thomas V, die Lust beim helichen Akt
schlechtsgemeinschaft, als Liebesgemeinschaft, 15 der Ursünde stamm (135), wWenn in der
über die Hierarchie der Ehe ellung Belegstelle (5. 1/II nich!  er D
der Partner oder Überordnung des Mannes der Lust elbst, csondern Vonmn der mit ihr
über CAs Frau) Sagen. Gesamt- verbundenen Beeinträchtigung der ern  t-
urtei|  1 verbucht Cr, daß die deutschsprachigen tätigkeit (ligamentum rationis) die ede ist
moraltheol Werke der E  S des 19., und we  uın Thomas SOSar ausdrücklich lehrt,
recht unterschiedliche und Einzelaspekten Nn der Betätigung der Geschlechtsanlage ce1
differenzierte Ehetraktate bringen. 'WO.| von Natur Lust erbunden
e<äkulare geistesgeschichtliche Strömungen a.5), im Paradieseszustand gCcn der

Reinheit der Menschennatur und der größe-
unwesentlichen £: auf ese Ehelehre
eutscher ealiısmus, Romantik) einen B-  .

1e1n Empfindsamkeit des Körpers größer
ausübten, csieht R. doch das eigentlich Be- Bewesecn ware als jetzt (I a 2 ad 3)?
merkenswerte in eal  en Neuansätzen zu Wäre die Behauptung, der Catechismus
wichtigen Einzelfragen: Manche eologen Romanus (11 8, 33) habe Anschl: das
hätten der ehelichen Gemeinschaft als Fhe- Tridentinum die Lehre gefördert, „daß
zweck VOo dem traditionellen Hauptzweck die Ehe nicht der Lust und Begierlichkeit
„Erzeugung und Erziehung S Nachkom- WEgCNn ausüben ül'f ‚x (136), nicht auch der
men  ‚04 den orrang gegeben und einem entsprechende Text des onzils S Trient
partnerschaftlichen Verständnis der fil-t den anzıführen? Verurteilung des
B, bereitet. Ferner hätten mehrere Theo- atzes „Opus coniugii ob solam voluptatem
logen der exualität nicht ine efahr, exXe! omn! penitus caret culpa de-
sondern ‚B  inen integrierenden Bestandteil der fectu veniali” durch Innozenz XI 2109)
Persönlichkeit und damit auıch der B-  n die gründliche Interpretation
Gemeinschaft gesehen. Die Moraltheologie durch er in der ZK 1902 be-
ener eit habe weiters einen wichtigen ei- achtet werden? Ist der nsatz Mut-
trag Wertschätzung der en ebe schelle und Thanner ZUT er! der Ge-
geleistet. Dagegen habe eine Ssse Vor- schlechtsius‘ nach den angeführten exien
errschal des Mannes in der Ehe weitgehend wirklich positiv (138)? Gibt das ota-
alg celbstverständli: gegolten. Nach eacht- Urteil vVomn 22 1. L Frage der
lichen Neuansätzen cel die Moral jedo: mit hezwecke nicht ehr her, als dieser ÄAr-
der eginnenden Neuscholastik ZUTr tradi- beit ers‘ ird (161 Anm 12)7? Warum
tionellen Schultheologie zurückgekehrt. „Man werden Aussagen des Vatikanums über
WIr! davon ausgehen können, ( die Neu- die Bedeutung des Kindes für Ehe und ehe-
orientierung hen ahrhundert iche Liebe ausgespart (161—164)? Müßte
manche Hoffnung, aber auch manche Un- dem kritisierten Riegler nicht doch
sicherheit für Theologen und Laien miıt sich gestehen, daß sich einige (wenn auch
brachte. Die eologie hat Si|  D damals alle) seiner ussagen durch Eph 5 stützen
‚Sicherheit‘ entschieden und eine in ihrer lassen (217)7 Wie paßt T, w  JCnnn
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Jahrzehnte seien aufgegeben worden, er­
starrte Meinungen seien in Bewegung ge­
kommen. Er selbst will mit seiner moral­
gesc:hic:htlic:hen Untersuc:hung einen Einblick 
in die Ehelehre einer vergangenen, für unsere 
Zeit jedoc:h theol. bedeutsamen Epoc:he ge­
ben. Dabei interessiert ihn besonders die 
Frage, ,,ob den neuen moraltheologisc:hen An­
sätzen eine kontinuierlic:he Lehrentwicklung 
zugrunde liegt oder ob etwa Umwege und 
Blockierungen die Entwicklung verzögert 
hatten" (Vorwort). Der Hg. der Studien zur 
Gesc:hic:hte der kath. Moraltheologie, J. Grün­
del, findet es überrasc:hend, wie stark bereits 
im 19. Jh. der personal-dynamisc:he Charak­
ter der Ehe und das Verständnis der Ehe als 
Liebes- und Lebensgemeinsc:haft von Mann 
und Frau sowie die Gleic:hwertigkeit der Gat­
ten heraus1estellt werde. 

R. bietet zunäc:hst eine zeitgesc:hic:htlic:he und 
biographisc:he Orientierung, darin auc:h kurze 
Charakteristiken der behandelten 34 Auto­
ren (unter ihnen so bedeutende Leute wie 
Salier und Hirsc:her) und komplizierte gra­
phisc:he Darstellungen ihrer Beziehungen zu­
einander. Danac:h erforsc:ht er, was diese 
Autoren über Ehezwecke, über Ehe als Ge­
schlec:htsgemeinsc:haft, als Liebesgemeinsc:haft, 
über die Hierarc:hie der Ehe (Gleic:hstellung 
der Partner oder Oberordnung des Mannes 
über die Frau) sagen. Als erstes Gesamt­
urteil verbuc:ht er, daß die deutsc:hsprac:higen 
moraltheol. Werke der 1. Hälfte des 19. Jh. 
rec:ht untersc:hiedlic:he und in Einzelaspekten 
differenzierte Ehetraktate bringen. Obwohl 
säkulare geistesgesc:hic:htlic:he Strömungen 
(deutsc:her Idealismus, Romantik) einen nic:ht 
unwesentlic:hen Einfluß auf diese Ehelehre 
ausübten, sieht R. doc:h das eigentlic:h Be­
merkenswerte in beac:htlic:hen Neuansätzen zu 
wichtigen Einzelfragen: Manc:he Theologen 
hätten der ehelichen Gemeinsc:haft als Ehe­
zweck vor dem traditionellen Hauptzweck 
,,Erzeugung und Erziehung von Nac:hkom­
men" den Vorrang gegeben und so einem 
partnersc:haftlic:hen Verständnis der Ehe den 
Boden bereitet. Ferner hätten mehrere Theo­
logen in der Sexualität nic:ht eine Gefahr, 
sondern einen integrierenden Bestandteil der 
Persönlic:hkeit und damit auc:h der ehelichen 
Gemeinschaft gesehen. Die Moraltheologie 
jener Zeit habe weiters einen wic:htigen Bei­
trag zur Wertsc:hätzung der ehelic:hen Liebe 
geleistet. Dagegen habe eine gewisse Vor­
herrschaft des Mannes in der Ehe weitgehend 
als selbstverständlic:h gegolten. Nach beac:ht­
lic:hen Neuansätzen sei die Moral jedoc:h mit 
der beginnenden Neusc:holastik zur tradi­
tionellen Sc:hultheologie zurückgekehrt. ,,Man 
wird davon ausgehen können, daß ciie Neu­
orientierung im frühen 19. Jahrhundert 
manc:he Hoffnung, aber auc:h manc:he Un­
sic:herheit für Theologen und Laien mit sich 
brac:hte. Die Theologie hat sic:h damals für 
,Sic:herheit' entsc:hieden und eine in ihrer 
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Vergesetzlic:hung statische Sic:ht der Ehe zu 
neuer Geltung gebrac:ht" (238). 
Heute wird es wohl kaum einen Moral­
theologen geben, der nic:ht über die Aussagen 
des II. Vatikanums über die christliche Ehe 
froh wäre. Begreiflic:h ist auch die Freude 
des Erforschers der Moralgesc:hichte, wenn er 
bei früheren Moraltheologen beac:htlic:he An­
sätze in Richtung auf die Ehelehre des Kon­
zils entdeckt, und seine Enttäusc:hung, wenn 
er feststellen muß, daß diese Ansätze sic:h 
lange Zeit nic:ht voll auswirken konnten. 
Dennoc:h besteht die Gefahr, daß der Rück­
blickende die Theologen vergangener Zeiten 
zu sehr unter dem Gesic:htswinkel heutiger 
Erkenntnisse beurteilt und damit ihnen und 
den Möglic:hkeiten in ihrer gesc:hichtlichen 
Lage nic:ht völlig gerec:ht wird. R. hat zwei­
fellos seine Untersuchung gründlich durc:hge­
führt. Dennoc:h kann man ihn nac:h etlic:hen 
Einzelheiten befragen. 
Ist es nicht eine Akzentverschiebung, wenn 
der vom Catec:hismus Romanus (II, 8, 13) an­
geführte dritte „Ehegrund" ,,ad vitanda libi­
dinis peccata" mit „in der Ehe ein Mittel zur 
Vermeidung der Wollust zu haben" wieder­
gegeben wird (87} 7 Ist es richtig, daß nach 
Thomas v. A. die Lust beim ehelic:hen Akt 
aus der Ursünde stammt (135), wenn in der 
Belegstelle (S. Th. 1/11 g. 34 a. 1) nicht von 
der Lust selbst, sondern von der mit ihr 
verbundenen Beeinträchtigung der Vernunft­
tätigkeit (ligamentum rationis) die Rede ist 
und wenn Thomas sogar ausdrücklich lehrt, 
mit der Betätigung der Geschlechtsanlage sei 
von Natur aus Lust verbunden (Illl g. 85 
a. 5), die im Paradieseszustand wegen der 
Reinheit der Menschennatur und der größe­
ren Empfindsamkeit des Körpers sogar größer 
gewesen wäre als jetzt (1 g. 98 a. 2 ad 3) 7 
Wäre für die Behauptung, der Catechismus 
Romanus (II 8, 33) habe im Anschluß an das 
Tridentinum die Lehre gefördert, ,,daß man 
die Ehe nicht der Lust und Begierlic:hkeit 
wegen ausüben dürfe" (136), nic:ht auc:h der 
entsprec:hende Text des Konzils von Trient 
anzuführen? Sollte zur Verurteilung des 
Satzes „Opus coniugii ob solam voluptatem 
exercitum omni penitus caret culpa ac de­
fectu veniali" durch Innozenz XI. (D 2109) 
(136) nic:ht die gründlic:he Interpretation 
durc:h 1. B. Becker in der ZKTh 1902 be­
ac:htet werden 7 Ist der Ansatz von Mut­
sc:helle und Thanner zur Wertung der Ge­
sc:hlec:htslust nac:h den angeführten Texten 
wirklich so positiv (138) 7 Gibt das Rota­
Urteil vom 22. 1. 1944 für die Frage der 
Ehezwecke nicht mehr her, als in dieser Ar­
beit ersic:htlic:h wird (161 Anm. 12) 7 Warum 
werden Aussagen des II. Vatikanums über 
die Bedeutung des Kindes für Ehe und ehe­
lic:he Liebe ausgespart (161-164) 7 Müßte 
man dem kritisierten Riegler nic:ht doc:h zu­
gestehen, daß sich einige (wenn auch nicht 
alle) seiner Aussagen durch Eph 5 stützen 
lassen (217) 7 Wie paßt es zusammen, wenn 



von Fuchs ausgesagt WIT'  d, habe sich der Erziehern ıne Orientierungshilfe bieten
(die Frau) subordinierenden chtenlehre Die Texte können egente ur dem
nicht eschliossen, halte ber grundsätzlich Fachmann dienen, der die verschiedenartige

der erordnung Mannes fest (225)7? Autorität beurteilen kann und durch die
War die „materia-gravis-Lehre” VvVon den MOoO- unterschiedlichen Akzentsetzungen nicht Ver-

unsichert WIr'!  d. die Endverbraucher sindraltheologen, |!l"! denen sich efaßt, tat-
cächlich überwunden (236)? erden ese Verarbeitungen bzw. kommentierte exte
Theologen nicht des Ööfteren mit (heutigen) notwen 1E
Begriffen und Denkmodellen EeEmMECSSECN, die Dazıu einige Beispiele. Masturbation: „Auch
s1€e nicht en konnten (z Braun zeige die Selbstbefriedigung kann nicht als celbst-
ıine „statische Ethik nicht hinterfragter Nor- verständliche Betätigung der Sexualität gut-
men  D 147; Salat und Erhard haben „einen geheißen werden“” HI) '4ı ‚unbegründete
überraschend modernen Entwurf Fhe- Sündenängste verunsichern den jungen Men-
ehre'  ‚r vorgelegt, 237, modern Für ihre oder schen und tragen icht Bewältigung sel1-
für Zeit?)? em Verständnis Ür NC G}  tion be:  1  4S „Masturbation
das Streben, der historischen Arbeit ınen ist ine in csich SChwer cdie sittliche

Ordnung verstoßende Handlung” PH)Gegenwartsbezug zZzu geben, mpfindet Mal
Vorehelicher Geschlechtsverke!| nw  1rdas Auftauchen von Ebner, Buber, Guardini

und Steinbüchel auf der letzten 5ei (238), estehen ohne weıteres ZU, sich solches
da Gcie im übrigen nicht erwähnt werden, Handeln erneDpi: von der vorher genannten
als was unmotiviert. unpersönlichen und bindungslosen Sexual-
Daß die Benützung ungedruckter Disser- beziehung als der eigentlichen Form der Un-
atiıonen manchmal schwer ist, sel zugestan- zucht unterscheidet“” (HI) „Es ist offen-
den. In Wien gibt Rahmen der Vom ichtlich, daß der wahilose eschlechtsverkehr

mit beliebigen Partnern anders zu bewertenverstorbenen Fundamentaltheologen Joseph ist als intime Beziehungen zwischen Ver-Pr:  itz geleiteten Aufarbeitung des reises lobten oder fest Versprochenen, die einanderAnton Günther zwei einschlägige Unter- lieben und einer Dauerbindung entschlos-suchungen: Siegmund Schramm, Karl Werner
als Moralitheologe (1973); Ingo Dollinger, SIN  d, sich ber als schwerwiegend
ergle: der elehre den deutschsprachi- empfundenen Gründen der Eheschließung
BeNn Gesamtdarstellungen der katholischen noch gehindert sehen“” (SYN) „Diese Auf-
Moraltheologie des ahrhunderts mit der fassung S vorehelichen Verkehr bei
arl Werners (1974) Da diese Dissertatio- Heiratsabsicht, wobei die Hochzeit durch
en ın der ThRv 7 514; 1974, 514) Vel- äußere Umstände verhindert WIT| wider-
zeichnet wurden, hätte sie vielleicht doch spricht der christlichen Lehre, nach der jede
be  sichtigen R  onnen.  . Ein etztes Manko geschlechtliche gabe des Menschen ur

erhalb der Ehe erfolgen darf” (PH)Register, die die Auswertung der umfang- rundsätzliche Beurteilung: #8' das Sexual-reichen Arbeit erleichtert hätten, fehlen verhalten gelten leichen Grundsätze undWien Karl Hörmann Rege wiıie ür je anderen Bereich des

BISCHÖFLICHES SEELSORGEAMT
sozialen Verhaltens „Nach der
christlichen Überlieferung, nach der Lehre der

HEIM (Hg.), Fragen menschlicher Geschlecht- Kirche und nach dem Zeugnis der gesunden
ichkeit. Katholische Stellungnahmen Vernunft, die S1' Ordnung
Sexualethik und Sexualpädagogik. der Sexualität erte vVon großer Bedeu-
Bernward Butzon Bercker, Kevelaer tung für das menschliche Leben, daß jede
1976 art. C 6.8|  O irekte Verletzung dieser nung bjektiv
Es ist als wertvolle anzusehen, laß die schwerwiegend sr (PH)

Wiederverheiratete eschiedene ‚„ . . bittet
einem Bu
einschlägigen exie der etzten Jahre die Synode den apst, eine pastoral befrie-zusammengefaßt wurden: der
Hirtenbrief der deutschen Bischöfe Vom Maäaärz digende Lösung herbeizuführen. Dabei sollen
1973 (HI), das Arbeitspapier der eutschen die Anliegen der Anträge aufgegriffen WEeTr-

Synode vom November 1973 (ARB), der Be- den, in denen pastorale Hilfen für die Ge-
der deutschen Synode „Christlich BC- wissensentscheidung der wiederverheirateten

Ehe und Familie” E  - Maı 1975 SYN), geschiedenen Katholiken wie der Gcie bera-
die Erklärung der Glaubenskongregation tenden Priester enthalten H  1  n dn
„Persona humana” Vom Dezember 1975 (PH), „Würden wiederverheiratete Geschiedene ZUT
die Stellungnahme ZUTr schulischen Ge- eiligen Kommunion zugelassen, waäaren
schlechtserziehung der ath. Bundeskonfe- c1e vVon der Kirche ale in er Gnade un

für ule und Erziehung E pri. Liebe Gottes lebend anerkannt. die
rche diesem ‚ott und seinen hei-1976 und .1 Leitsätze VvVon Kardinal Joseph ligen Willen noch erns nehmen?” HÖ)Höffner, 6, Aufl. 1976 HOÖ) Nicht eisten

kann 1e5e Zusammenfassung, Was in der Die Aussage Von Persona humana, gäbeEinleitung vostuliert wird 214 e o VOT allem ke  ine parvitas materiae sexto, hat SOgarmöglichst are und eindeutige Aussagen Stöckle nläßlich eines Priesterfortbil-
machen, die den Seelsorgern, den Eltern und dungstages in alg „einfach falsch” be-

von B. Fuchs ausgesagt wird, er habe sich der 
(die Frau) subordinierenden Pflichtenlehre 
nicht an_geschlossen, halte aber grundsätzlich 
an der Oberordnung des Mannes fest {225) 7 
War die „materia-gravis-Lehre" von den Mo­
raltheologen, mit denen sich R. befaßt, tat­
sächlich überwunden {236) 7 Werden diese 
Theologen nicht des öfteren mit (heutigen) 
Begriffen und Denkmodellen gemessen, die 
sie nicht haben konnten (z. B.: Braun zeige 
eine „statische Ethik nicht hinterfragter Nor­
men" 147; Salat und Erhard haben „einen 
überraschend modernen Entwurf zur Ehe­
lehre" vorgelegt, 237, modern für ihre oder 
für unsere Zeit7}7 Bei allem Verständnis für 
das Streben, der historischen Arbeit einen 
Gegenwartsbezug zu geben, empfindet man 
das Auftauchen von Ebner, Buher, Guardini 
und Steinbüchel auf der letzten Seite (238}, 
da sie im übrigen nicht erwähnt werden, 
als etwas unmotiviert. 
Daß die Benützung ungedruckter Disser­
tationen manchmal schwer ist, sei zugestan­
den. In Wien gibt es im Rahmen der vom 
verstorbenen Fundamentaltheologen Joseph 
Pritz geleiteten Aufarbeitung des Kreises um 
Anton Günther zwei einschlägige Unter­
suchungen: Siegmund Schramm, Karl Werner 
als Moraltheologe (1973); Ingo Dollinger, 
Vergleich der Ehelehre in den deutschsprachi­
gen Gesamtdarstellungen der katholischen 
Moraltheologie des 19. Jahrhunderts mit der 
Carl Werners (1974}. Da diese Dissertatio­
nen in der ThRv (1973, 514; 1974, 514} ver­
zeichnet wurden, hätte R. sie vielleicht doch 
berücksichtigen können. Ein letztes Manko: 
Register, die die Auswertung der umfang­
reichen Arbeit erleichtert hätten, fehlen. 
Wien Karl Hörmann 

BISCHÖFLICHES SEELSORGEAMT HILDES­
HEIM (Hg.}, Fragen menschlicher Geschlecht­
lichkeit. Katholische Stellungnahmen zur 
Sexualethik und Sexualpädagogik. (116.) 
Bernward V. / Butzon & Bercker, Kevelaer 
1976. Kart. DM 6.80. 
Es ist als wertvolle Hilfe anzusehen, daß die 
einschlägigen Texte der letzten Jahre in 
einem Buch zusammengefaßt wurden: der 
Hirtenbrief der deutschen Bischöfe vom März 
1973 (HI}, das Arbeitspapier der deutschen 
Synode vom November 1973 (ARB}, der Be­
schluß der deutschen Synode „Christlich ge­
lebte Ehe und Familie" vom Mai 1975 (SYN), 
die Erklärung der Glaubenskongregation 
,,Persona humana" vom Dezember 1975 (PH), 
die Stellungnahme zur schulischen Ge­
schlechtserziehung der Kath. Bundeskonfe­
renz für Schule und Erziehung vom April 
1976 und 10 Leitsätze von Kardinal Joseph 
Höffner, 6. Aufl. 1976 (HÖ). Nicht leisten 
kann diese Zusammenfassung, was in der 
Einleitung postuliert wird: ,, .•. vor allem 
möglichst klare und eindeutige Aussagen zu 
machen, die den Seelsorgern, den Eltern und 

Erziehern eine Orientierungshilfe bieten". 
Die Texte können im Gegenteil nur dem 
Fachmann dienen, der die verschiedenartige 
Autorität beurteilen kann und durch die 
unterschiedlichen Akzentsetzungen nicht ver­
unsichert wird. Für die Endverbraucher sind 
Verarbeitungen bzw. kommentierte Texte 
notwendig. 
Dazu einige Beispiele. Masturbation: ,,Auch 
die Selbstbefriedigung kann nicht als selbst­
verständliche Betätigung der Sexualität gut­
geheißen werden" (HI) - ,, ... unbegründete 
Sündenängste verunsichern den jungen Men­
schen und tragen nicht zur Bewältigung sei­
ner Situation bei" (ARB) - ,,Masturbation 
ist eine in sich schwer gegen die sittliche 
Ordnung verstoßende Handlung" (PH). 
Vorehelicher Geschlechtsverkehr: ,,Wir ge­
stehen ohne weiteres zu, daß sich solches 
Handeln erheblich von der vorher genannten 
unpersönlichen und bindungslosen Sexual­
beziehung als der eigentlichen Form der Un­
zucht unterscheidet" (HI) - ,,Es ist offen­
sichtlich, daß der wahllose Geschlechtsverkehr 
mit beliebigen Partnern anders zu bewerten 
ist als intime Beziehungen zwischen Ver­
lobten oder fest Versprochenen, die einander 
lieben und zu einer Dauerbindung entschlos­
sen sind, sich aber aus als schwerwiegend 
empfundenen Gründen an der Eheschließung 
noch gehindert sehen" (SYN) - ,,Diese Auf­
fassung (Recht zum vorehelichen Verkehr bei 
Heiratsabsicht, wobei die Hochzeit durch 
äußere Umstände verhindert wird) wider­
spricht der christlichen Lehre, nach der jede 
geschlechtliche Hingabe des Menschen nur 
innerhalb der Ehe erfolgen darf" (PH). 
Grundsätzliche Beurteilung: ,,Für das Sexual­
verhalten gelten die gleichen Grundsätze und 
Regeln wie für jeden anderen Bereich des 
sozialen Verhaltens ... " (ARB) - ,,Nach der 
christlichen Oberlieferung, nach der Lehre der 
Kirche und nach dem Zeugnis der gesunden 
Vernunft, beinhaltet die sittliche Ordnung 
der Sexualität Werte von so großer Bedeu­
tung für das menschliche Leben, daß jede 
direkte Verletzung dieser Ordnung objektiv 
schwerwiegend ist'' (PH). 
Wiederverheiratete Geschiedene: ,, ... bittet 
die Synode den Papst, eine pastoral befrie­
digende Lösung herbeizuführen. Dabei sollen 
die Anliegen der Anträge aufgegriffen wer­
den, in denen pastorale Hilfen für die Ge­
wissensentscheidung der wiederverheirateten 
geschiedenen Katholiken wie der sie bera­
tenden Priester enthalten sind" (SYN) -
„Würden wiederverheiratete Geschiedene zur 
heiligen Kommunion zugelassen, so wären 
sie von der Kirche als in der Gnade und 
Liebe Gottes lebend anerkannt. Würde die 
Kirche in diesem Fall Gott und seinen hei­
ligen Willen noch ernst nehmen?" (HÖ}. 
Die Aussage von Persona humana, es gäbe 
keine parvitas materiae in sexto, hat sogar 
B. Stöckle anläßlich eines Priesterfortbil­
dungstages in Linz als „einfach falsch" be-
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